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1  Vorbemerkung 

 

Vor dem Hintergrund der Vorbereitungen für einen neuen Landesentwicklungsplan NRW und 

der sich abzeichnenden Neuaufstellung des Regionalplanes befindet sich die Stadt Bielefeld 

in der Erarbeitung einer fortschreibenden Erarbeitung einer Gewerbeflächenbedarfsprognose 

bzw. eines Gewerbeflächenkonzeptes. Mit dieser Aktualisierung sollen konzeptionelle 

Grundlagen geschaffen werden, um die zukünftige Siedlungsentwicklung mit der wirtschaftli-

chen Entwicklung in Einklang zu bringen, Flächen- und Handlungsbedarfe zu identifizieren 

sowie Maßnahmen für eine bedarfsgerechte Standortpolitik zu entwickeln. 

  

Der hier vorliegende Sachstandsbericht enthält folgende Bausteine des Arbeitsprogramms: 

  

 Die Analyse des Flächenbedarfes für das Gewerbe bis zum Jahr 2035. Hierzu kommt 

wie auch bereits in der Gewerbeflächenbedarfsprognose 2005 das sog. Modell zur 

Gewerbe- und Industrieflächenbedarfsprognose (GIFPRO) sowie – neu - zwei Wei-

terentwicklungen des Prognosemodells – GIFPRO Prof. Vallee / RWTH Aachen und 

TBS-GIFPRO / Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU) – zur Anwendung. 

  

 Die Analyse des Flächenangebotes für das Gewerbe im Flächennutzungsplan. Hier-

zu wurden gemeinsam mit dem Bauamt – Abteilung Gesamträumliche Planung und 

Stadtentwicklung - die Bielefelder Gewerbe- und Industrieflächen im Rahmen von 

Begehungen vor Ort erhoben, dezidiert analysiert und die Erkenntnisse mit Informati-

onen der WEGE mbH abgeglichen. 

  

 Die Bilanzierung von Bedarf und Angebot sowie die Bestimmung des Fehlbedarfes 

an gewerblichen Bauflächen bis zum Jahr 2035. 

 

Die wesentlichen Ergebnisse sind im Sinne eines Zwischenberichtes nachfolgend darge-

stellt. 
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2  Ermittlung des Bedarfes an gewerblichen Bauflächen 

 

Zur Ermittlung der Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen hat sich seit vielen Jahren die 

sogenannte GIFPRO-Modell (Gewerbe- und Industrieflächen-Bedarfs-Prognose) durchge-

setzt. Das Modell bestimmt den Flächenbedarf für Industrie und Gewerbe über eine Unter-

scheidung nach Nutzungsart und Nutzungsanlass  bzw. den Ort der Realisierung. Mit dieser 

Methode kann zwar keine  kurzfristig wirksame Flächennachfrage ermittelt werden, durch 

den Langfristcharakter werden aber Schwankungen der Nachfragesituation ausgeglichen 

und ein Gesamtflächenbedarf für einen längerfristigen Zeitraum bestimmt. 

 

Das Modell wurde im Auftrag des Regierungspräsidenten Arnsberg entwickelt, um gemeind-

liche Aussagen über Flächenbedarfe besser einschätzen zu können. In der Entwicklung hat 

sich das Modell auf eine nachfrageorientierte Konzeption konzentriert, bei dem auf die tat-

sächlich zu erwartende Flächennachfrage abgestellt wird. Hierzu werden ausgehend von 

den zum Prognosebeginn gegebenen Beschäftigtenzahlen Verlagerungs- und Ansiedlungs-

quoten entwickelt, die als Grundlage für die Bedarfsberechnung dienen. 

 

Nach diesem Modellansatz entsteht Bedarf an gewerblichen Bauflächen dann, wenn ein Be-

trieb 

 

 bei Neugründungen erstmals einen Standort benötigt; 

 seinen Standort aus einer anderen Gemeinde verlegt (Neuansiedlung); 

 den bisherigen Standort innerhalb der Gemeinde verlagert (Verlagerung); 

 durch Wachstum oder Umstrukturierungen zusätzliche Flächen am bisherigen Stand-

ort nachfragt (Standortausweitung).  

Verlagerung, Neuansiedlung und teilweise auch Neugründung von Betrieben führt zur Inan-

spruchnahme neu ausgewiesener oder wiederzunutzender Flächen. Zusätzlicher Bedarf bei 

Wachstum oder Neuorganisation wird, wenn irgend möglich, durch Arrondierung am beste-

henden Standort gedeckt; falls dies nicht möglich ist, erfolgt eine Verlagerung oder die Grün-

dung einer zusätzlichen Betriebsstätte. Der Arrondierungsbedarf am Standort ist im Rahmen 

der Modellrechnung ohne Bedeutung, da er sich auf Flächen bezieht, für die bereits entspre-

chendes Baurecht besteht und die im Allgemeinen auch im Besitz des Betriebs sind. Insofern 

handelt es sich bei dem Arrondierungsbedarf nicht um zusätzlich zu erschließende Bauflä-

chen.   

 

 

2.1  Zur Methodik der Bedarfsprognose 

 

Das Modell ist wie folgt konzipiert: 

 

Der Bedarf an zusätzlichen gewerblichen Bauflächen resultiert vor allem aus der Nachfrage 

mobiler Betriebe. Dabei ist zu differenzieren nach 

 

 Neuansiedlungsbedarf (interkommunale Mobilität) incl. Neugründungen, d.h. Flä-

cheninanspruchnahme durch Betriebe, die von außerhalb in die Kommune zuwandern 

bzw. neu gegründet werden; 
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 Verlagerungsbedarf, d.h. Flächeninanspruchnahme durch Betriebe, die innerhalb ei-

ner Kommune ihren Standort wechseln. 

 

Zentrales Element der Modellkonstruktion sind zwei Werte: 

 

 Die Zahl der Arbeitsplätze, die in der Gemeinde verlagert bzw. neu angesiedelt wer-

den; 

 Der Flächenbedarf je verlagertem oder neu angesiedeltem Arbeitsplatz 

 

Für die Zahl der verlagerten und neu angesiedelten Arbeitsplätze werden – bei der Modell-

entwicklung empirisch ermittelte – Quoten verwendet, die auf die Beschäftigten in denjenigen 

Wirtschaftsabteilungen bezogen werden, die in erster Linie Industrie- und Gewerbeflächen 

beanspruchen. Die Arbeitsplatzzahlen basieren auf der Statistik der Bundesanstalt für Arbeit, 

in der die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfasst sind. 

 

Aufgrund des unterschiedlichen Maßes, in dem die einzelnen Wirtschaftsabteilungen ge-

werbliche Bauflächen nachfragen, werden die Beschäftigten entsprechend ihrer Wirtschafts-

abteilung mit einer Standardquote gewichtet.  

 

 Bei den Beschäftigten die den Wirtschaftsabteilungen "Verarbeitendes Gewerbe" 

bzw. "Baugewerbe" zuzurechnen sind, kann davon ausgegangen werden, dass die 

entsprechenden Unternehmen nahezu ausschließlich Gewerbeflächen beanspru-

chen. Die Beschäftigten dieser Unternehmen gehen daher zu jeweils 100% in die 

weiteren Berechnungen mit ein.  

 Die Beschäftigten der Wirtschaftsabteilung Handel beanspruchen nur teilweise ge-

werbliche Bauflächen. Im Rahmen des GIFPRO-Modells gehen sie mit 50% der Be-

schäftigtenzahl in die Bedarfsrechnung ein. 

 Die Beschäftigten des Bereiches Verkehr und Lagerei wiederum sind vollständig als 

gewerbeflächenrelevant anzusehen; sie gehen dementsprechend mit 100% in die Be-

rechnungen ein.  

 In einer Fortentwicklung des Modells wird außerdem der Dienstleistungssektor mit 

10% der Beschäftigten einbezogen.  

 

In der Modellkonzeption wird für die Ansiedlungsquote ein Wert von 0,15 Beschäftigten pro 

100 gewerbeflächenbeanspruchenden Personen und für die Verlagerungsquote ein Wert 

von 0,7 Beschäftigten pro 100 gewerbeflächenbeanspruchenden Personen empfohlen.  

 

Der Schritt von den mobilen – flächennachfragenden – Beschäftigten zur nachgefragten Flä-

che erfolgt über eine Flächenkennziffer, angegeben in m² pro Beschäftigten. Im Standard-

modell wird von einer durchschnittlichen Flächenkennziffer von 225 m²/ Beschäftigten aus-

gegangen1.  

 

Aus der Multiplikation der Beschäftigtenzahlen mit der Flächenkennziffer ergibt sich die zu 

erwartende Flächeninanspruchnahme aller gewerbeflächenrelevanten Branchen pro Jahr. 

                                                
1 vgl. Bauer/Bonny, a.a.O., S. 59. Die Bezirksregierung Detmold ging bei ihren Bedarfsrechnungen für den Gebietsent-

wicklungsplan von einem Flächenbedarf je Arbeitsplatz von 250 m² für Oberzentren aus.  
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Diese Zahl wird als Durchschnittswert angesetzt und auf den Prognosezeitraum hochge-

rechnet. 

 

Im Modell berücksichtigt wird auch, dass infolge von Betriebsverlagerungen, Betriebsstillle-

gungen, Produktionseinschränkungen etc. auch Freisetzungen von Industrie- und Gewerbe-

flächen vorkommen und diese Flächen zumindest teilweise für eine neue gewerbliche Nut-

zung wieder verwendet werden können. Hierfür wird eine Freisetzungsquote verwendet, die 

mit der Verlagerungsquote identisch ist. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass 

alle freigesetzten Flächen wieder einer gewerblich-industriellen Verwendung zugeführt wer-

den können, wird auf der Basis entsprechender Erhebungsergebnisse eine Quote von 25% 

für gewerbliche Zwecke wiedernutzbarer Flächen zu Grunde gelegt2. Der entsprechende 

Wert wird bei der Bestimmung des Flächenangebotes und des eventuell vorhandenen Fehl-

bedarfes an gewerblichen Bauflächen mit berücksichtigt.  

 

 

2.2  Modifikationen des Modells 

 

Die notwendigerweise in den Modellannahmen getroffenen Vereinfachungen – insbesondere 

die Verlagerungs- und Ansiedlungsquoten, aber auch die Bestimmung der gewerbeflächen-

relevanten Beschäftigten und die Flächenkennziffer - wurden in der Vergangenheit häufig als 

zu stark nivellierend kritisiert. Dementsprechend hat es in den letzten Jahren Versuche ge-

geben, das Modell stärker auszudifferenzieren und damit realitätsnäher zu machen. 

 

 Eine Weiterentwicklung des Modells wurde in einem Gutachten von Prof. Dirk Vallee 

(RWTH Aachen) vorgenommen3. Diese Modifikation wird auch bei der Erarbeitung 

des neuen Landesentwicklungsplans herangezogen. 

 

Die Modifikation setzt an den Indikatoren „Gewerbeflächenrelevanter Beschäftigter“ 

und „Flächenkennziffer“ an und verwendet anstatt des im Allgemeinen verwendeten 

GIFPRO-Durchschnittswertes wirtschaftsgruppenspezifische Quoten und Kennziffern. 

Im Einzelnen werden angesetzt: 

 

- Für das Verarbeitende Gewerbe eine Quote von 100% der Beschäftigten und 

eine Flächenkennziffer von 250 m²/Beschäftigten; 

- für das Baugewerbe eine Quote von 100% der Beschäftigten und eine Flä-

chenkennziffer von 200 m² / Beschäftigten; 

- für den Großhandel eine Quote von 100% der Beschäftigten und eine Flä-

chenkennziffer von 250 m² /Beschäftigten; 

- für das Verkehrsgewerbe eine Quote von 100% der Beschäftigten und eine 

Flächenkennziffer von 300 m²/Beschäftigten; 

- für  den Dienstleistungssektor eine Quote von 20% der Beschäftigten und ei-

ne Flächenkennziffer von 50m²/Beschäftigten.  

                                                
2 Die übrigen Flächen werden in der Regel von anderen Nutzungen (vor allem Wohnen, aber auch Einzelhandel, Dienst-

leistungen oder öffentliche Nutzungen, vereinzelt auch Grünflächen) in Anspruch genommen. 
 

3 Vgl. Vallee, D., Witte, A., Brandt, T., Bischof, T., Bedarfsberechnung für die Darstellung von Allgemeinen Siedlungsbe-
reichen (ASB) und Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichen (GIB) in Regionalplänen, Abschlussbericht, Aachen 
Oktober 2012 
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Einzelhandel und Kfz-Handel werden in dieser Rechnung nicht berücksichtigt. Der 

Flächenbedarf des Einzelhandels wird auf die Allgemeinen Siedlungsbereiche ver-

wiesen, der Kfz-Handel wird nicht explizit erwähnt (und möglicherweise mit dem Ein-

zelhandel zu einer Kategorie zusammengefasst).  

 

  

 Eine andere Modifikation wurde vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) entwi-

ckelt4. In dieser Version werden die Unternehmen gemäß ihrer Branchenzugehörig-

keit zu insgesamt acht Betriebsgruppen zusammengefasst und für diese Gruppen je-

weils ein spezifischer arbeitsplatzbezogener Flächenbedarf bestimmt. Dieser Vorge-

hensweise liegt die Überlegung zugrunde, dass in bestimmten Branchen (z.B. Logis-

tik, Großhandel) der Flächenbedarf je Beschäftigten weitaus höher ist als z.B. im 

Dienstleistungssektor oder im Handwerk und mit einer differenzierten Betrachtungs-

weise der nivellierende Aspekt des GIFPRO-Standardmodells vermieden und lokale 

Besonderheiten der Branchenstruktur besser berücksichtigt werden können. Darüber 

hinaus wird für expansive Branchen eine Trendfortschreibung der Beschäftigungs-

entwicklung vorgenommen und in das Modell integriert. Mit diesen Veränderungen 

bemüht sich das Modell um eine größere Realitätsnähe, verliert dabei aber an Trans-

parenz und erfordert komplexere Rechenschritte.  

 

 

2.3  Modellrechnungen für Bielefeld 

 

Von den dargestellten Modellvarianten kamen in Bielefeld das GIFPRO-Standardmodell als 

Basisberechnung, die Variante des Modells von Professor Vallee sowie das vom Deutschen 

Institut für Urbanistik entwickelte TBS-GIFPRO-Modell zum Einsatz.  

 

Bei der Variante Vallee und beim TBS-GIFPRO-Modell wurden folgenden Modifikationen 

vorgenommen: 

 

 Die Variante von Prof. Vallee wurde in der Quote der Neuansiedlungen verändert. 

Das Modell setzt eine Quote von 0,3 neuangesiedelten Beschäftigten je 100 Beschäf-

tigte und Jahr an. Diese Zahl wurde in Anlehnung an die anderen Modellvarianten auf 

0,15 reduziert. 

 

 Im TBS-GIFPRO-Modell wurde ebenfalls die Neuansiedlungsquote einheitlich auf 

0,15 festgelegt. Daneben wurde im Wirtschaftsbereich Fahrzeugbau nur die Entwick-

lung von 2013 bis 2015 festgelegt. Grund hierfür ist der Wechsel eines Betriebes vom 

Wirtschaftsbereich Metallbau in den Bereich Fahrzeugbau, so dass es bei der Fort-

schreibung der Entwicklung im Wirtschaftsbereich Fahrzeugbau zu überhöhten Wer-

ten kommt.  

 

  

                                                
4 Vgl. Zwicker-Schwarm, D. Stadtentwicklungskonzepte für Gewerbeflächen, difu-Impulse 4/2010, Berlin 2010 
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2.3.1  GIFPRO-Standardmodell 

Das GIFPRO-Standardmodell ergibt für Bielefeld die folgenden Ergebnisse: 

 

Basierend auf der Statistik der Arbeitsagentur existieren in Bielefeld zum Stichtag 

30.06.2015 insgesamt 55.762 gewerbeflächenrelevante Beschäftigte. Diese Zahl setzt sich 

zusammen aus 

 

 24.820 Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe 

(100% der in diesem Bereich Beschäftigten), 

 4.564 Beschäftigte im Baugewerbe  

(100% der in diesem Bereich Beschäftigten), 

 11.165 Beschäftigte im Bereiche Handel  

(50% der in diesem Bereich Beschäftigten), 

 6.998 Beschäftigte im Bereich Verkehr und Lagerei  

(100% der in diesem Bereich Beschäftigten), 

 8.215 Beschäftige im Dienstleistungssektor 

(10% der in diesem Bereich Beschäftigten). 

 

Die Ansiedlungs- und Verlagerungsquoten werden gemäß dem GIFPRO-Modell mit 0,7 je 

100 Beschäftigten (Verlagerung) und 0,15 je 100 Beschäftigten (Ansiedlungen) angesetzt. 

Damit ergeben sich pro Jahr insgesamt 474 mobile und flächenrelevante Arbeitsplätze, da-

von 

 

 390 Arbeitsplätze durch Verlagerungen 

 84 Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen 

 

Bei einem angenommenen arbeitsplatzspezifischem Flächenbedarf von 225 m² je Beschäf-

tigten ergibt dies eine jahresdurchschnittliche Flächennachfrage von 106.650 m², davon  

 

 87.750 m² durch Verlagerungen 

 18.900 m² durch Ansiedlungen 

 

Für den gesamten Betrachtungszeitraum 2016 bis 2035 ergibt sich ein Gesamtbedarf von 

2.133.000 m² (213,3 ha) Nettobauland5.  

 

Für eine Ausweisung in Bauleitplänen sind noch Erschließungs- und Ausgleichsflächen hin-

zuzurechnen, die mit einem Durchschnittswert von 25 v.H. der Nettobauflächen veranschlagt 

werden können. Dies entspricht einem Zusatzbedarf von 533.250 m² (53,3 ha). Dementspre-

chend steigt der Gesamtbedarf auf 2.666.250 m² Bruttobauland oder knapp 267 ha. 

 

  

                                                
5   Eine Berechnung mit der Flächenkennziffer der Bezirksregierung Detmold von 250 m²/AP kommt zu einem jährlichen 

Flächenbedarf von 118.500m² (davon 21.000m² für Neuansiedlungen und 97.500m² für Verlagerungen), der sich bis 
2035 auf  237 ha Nettobauflächen bzw. 296 ha Bruttobauland summiert. 
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Tab. 1: Flächenbedarfsberechnung bis 2035 – GIFPRO-Standard 

  

Flächennachfrage von Neuansiedlungen p.a. 18.900 m² 

Flächennachfrage von Verlagerungen p.a. 87.750 m² 

Gesamtnachfrage p.a. (Nettobauland) 106.650 m² 

Bedarf 2016-2035 (20 Jahre; Nettobauland) 2.133.000 m² 

25% Zuschlag für Erschließungs-/Ausgleichsflächen 533.250 m² 

  

Gesamtbedarf 2016-2035 (Bruttobauland) 2.666.250 m² 

(267 ha) 

Quelle: Eigene Berechnungen 

 

 

2.3.2  GIFPRO Vallee / RWTH Aachen 

 

In der Vallee-Variante des GIFPRO-Modells ist von der folgenden Zahl gewerbeflächenrele-

vanter Beschäftigter auszugehen: 

 

 Verarbeitendes Gewerbe:   24.820 Beschäftigte (100%) 

 Baugewerbe:       4.564 Beschäftigte (100%) 

 Großhandel:       9.330 Beschäftigte (100%) 

 Verkehr/Lagerei     6.998 Beschäftigte (100%) 

 Dienstleistungssektor:   16.430 Beschäftigte (20%). 

 

In der Summe ergibt dies einen Wert von 62.142 gewerbeflächenrelevanten Beschäftigten.  

 

Die Verlagerungsquote wird in diesem Modell mit 0,7 je 100 Beschäftigten, die Neuansied-

lungsquote mit 0,15 je 100 Beschäftigten angesetzt. Auf dieser Grundlage ergeben sich für 

die einzelnen Nachfragergruppen die folgenden flächenrelevanten Arbeitsplätze pro Jahr:  

 
Tabelle 2: GIFPRO Vallee – Mobile Arbeitsplätze nach Wirtschaftsgruppen 

Nachfragergruppe 
Mobile AP durch 

Verlagerungen 

Mobile AP durch 

Neuansiedlungen 

Mobile AP 

insgesamt 

Verarbeitendes Gewerbe 174 37 211 

Baugewerbe 32 7 39 

Großhandel 65 14 79 

Verkehr / Lagerei 49 11 60 

Dienstleistungen 115 24 139 

    

Summe 435 93 528 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Insgesamt ergibt sich in dieser Variante eine Zahl von 528 mobilen - d.h. flächenrelevanten 

Beschäftigten - pro Jahr, davon 93 durch Neuansiedlungen und 435 durch Verlagerungen. 
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Diese Beschäftigtenzahlen werden mit gruppenspezifischen Flächenkennziffern multipliziert, 

um den jeweiligen Flächenbedarf zu ermitteln, der auf den gesamten Betrachtungszeitraum 

hochgerechnet und schließlich addiert wird. 

 
Tabelle 3: GIFPRO Vallee – Flächenbedarf für Neuansiedlungen bis 2035 

      nach Wirtschaftsgruppen 

Nachfragergruppe Mobile AP  

(Neuansiedl.)  

Flächenkennziffer 

(m²/Beschäftigten) 

Flächenbedarf/ 

Jahr (m²) 

Flächenbedarf 

gesamt (m²) 

Verarbeitendes Gewerbe 37 250 9.250 185.000 

Baugewerbe 7 200 1.400 28.000 

Großhandel 14 250 3.500 70.000 

Verkehr / Lagerei 11 300 3.300 66.000 

Dienstleistungen 24 50 1.200 24.000 

     

Summe 93  18.650 373.000 

Quelle: eigene Berechnungen 

 
 
 
Tabelle 4: GIFPRO Vallee – Flächenbedarf für Verlagerungen bis 2035 

      nach Wirtschaftsgruppen 

Nachfragergruppe Mobile AP 

(Verlagerung) 

Flächenkennziffer 

(m²/Beschäftigten) 

Flächenbedarf/ 

Jahr (m²) 

Flächenbedarf 

gesamt (m²) 

Verarbeitendes Gewerbe 174 250 43.500 870.000 

Baugewerbe 32 200 6.400 128.000 

Großhandel 65 250 16.250 325.000 

Verkehr / Lagerei 49 300 14,700 294.000 

Dienstleistungen 115 50 5.750 115.000 

     

Summe 435  86.600 1.732.000 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

 

 
Tab. 5: Flächenbedarfsberechnung bis 2035 – GIFPRO-Vallee 

  

Flächennachfrage von Neuansiedlungen p.a. 18.650 m² 

Flächennachfrage von Verlagerungen p.a. 86.600 m² 

Gesamtnachfrage p.a. (Nettobauland) 105.250 m² 

Bedarf 2016-2035 (20 Jahre; Nettobauland) 2.105.000 m² 

25% Zuschlag für Erschließungs-/Ausgleichsflächen 526.250 m² 

  

Gesamtbedarf 2016-2035 (Bruttobauland) 2.631.250 m² 

(263 ha) 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Der Flächenbedarf ist in dieser Variante auf 2.105.000 m² (210,5 ha) Nettobauflächen bzw. - 

unter Berücksichtigung eines Zuschlags von 25 v.H. Erschließungs- und Ausgleichsflächen, 

entsprechend 526.500 m² (52,7 ha) – auf eine Summe von 2.631.250 m² bzw. gut 263 ha 

Bruttobauland zu veranschlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3  TBS-GIFPRO / Difu 

 

In der trendbasierten Variante des GIFPRO-Modells (TBS GIFPRO) besteht die Ermittlung 

der flächennachfragenden (flächenrelevanten) Beschäftigten aus zwei Elementen: 

 

 Zunächst erfolgt eine Aufteilung der Beschäftigten in insgesamt acht unterschiedliche 

Betriebsgruppen. Für diese Betriebsgruppen werden mit gruppenspezifischen Quoten 

die gewerbeflächenrelevanten Beschäftigten ermittelt. Diese Zahlen dienen als 

Grundlage für die Ermittlung der flächennachfragenden Beschäftigten aus Neuan-

siedlungen und Verlagerungen mittels gruppenspezifischer Ansiedlungs- und Verla-

gerungsquoten. Diese jahresspezifischen Werte werden auf den Betrachtungszeit-

raum - d.h. bis 2035 - hochgerechnet.  

 

 Ergänzend wird die Beschäftigungsentwicklung in den einzelnen Branchen bis zum 

Jahr 2035 hochgerechnet. Hier wird aus der Entwicklung der Vergangenheit eine jah-

resdurchschnittliche Veränderung ermittelt und auf den Betrachtungszeitraum hoch-

gerechnet. Im Fall von Beschäftigungsabnahmen wird die Trendentwicklung auf 50% 

reduziert. Diese Zahl ist um die ermittelten Beschäftigten aus Neuansiedlungen zu 

reduzieren und ergibt zusammen mit den zu verlagernden Arbeitsplätzen die – grup-

penspezifisch differenzierte - Gesamtzahl der flächennachfragenden Arbeitsplätze für 

den gesamten Betrachtungszeitraum.    

 

 Aus diesen Werten wird mit gruppenspezifischen Flächenkennziffern die voraussicht-

liche Flächennachfrage ermittelt. 

 

Die entsprechende Berechnung ergibt für Bielefeld die folgenden Werte: 

 

Die Zahl der gewerbeflächenrelevanten Beschäftigten beläuft sich in Bielefeld zum Stichtag 

30.06.2015 nach dem TBS-GIFPRO-Modell auf 52.438 Beschäftigte. Die Zusammensetzung 

der Zahl ist Tabelle 6 zu entnehmen.  
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Tab. 6: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigte nach TBS-GIFPRO 

Betriebsgruppe Gesamt-

beschäftigtenzahl 

Quote 

In % 

Gewerbeflächen-

relevante Beschäftigte 

Emissionsintensives  

Verarbeitendes Gewerbe 

14.535 100 14.535 

Emissionsarmes  

Verarbeitendes Gewerbe 

9.327 90 8.394 

Baugewerbe 4.564 90 4.108 

Logistik, Lagerhaltung 6.998 100 6.998 

Forschung, Entwicklung, Medien 2.240 30 672 

Einzelhandel, Kfz-Handel 13.958 30/70 5.360 

Wirtschaftsnahe Dienstleistungen 33.090 20 6.618 

Sonstige Dienstleistungen 57.530 10 5.753 

    

Insgesamt (gerundet)   52.438 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Deutschen Instituts für Urbanistik (i.F. „Difu“) und Zah-

len der Arbeitsagentur 

 

Die neuangesiedelten und verlagerten Arbeitsplätze werden mit differenzierten Quoten ermit-

telt. Abweichend vom Modell des Difu wird für die Neuansiedlungen eine einheitliche Quote 

von 0,15 je 100 Beschäftigte, für die Verlagerung eine einheitliche Quote von  0,7 je 100 Be-

schäftigte angesetzt. In der Summe ergibt dies 444 mobile Beschäftigte pro Jahr, davon 

 

-   78 Beschäftigte aus Neuansiedlungen 

- 366 Beschäftigte aus internen Verlagerungen 

 

 

Im Gegensatz zum klassischen GIFPRO-Modell lassen sich diese Zahlen auf Betriebsgrup-

pen aufschlüsseln. Das Ergebnis ist in Tabelle 7 dargestellt.  

 

Tab. 7: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigte nach TBS-GIFPRO 

Betriebsgruppe Neuansied-

lungsquote 

Verlage-

rungsquote 
Mobile Beschäftigte / a 

 Verlag. Neuansiedl. Zus. 

Emissionsintensives  

Verarbeitendes Gewerbe 

0,15 0,7 102 22 124 

Emissionsarmes  

Verarbeitendes Gewerbe 

0,15 0,7 59 13 72 

Baugewerbe 0,15 0,7 29 6 35 

Logistik, Lagerhaltung 0,15 0,7 49 10 59 

Forschung, Entwicklung, 

Medien 

0,15 0,7 3 1 4 

Einzelhandel, Kfz-Handel 0,15 0,7 38 8 46 

Wirtschaftsnahe  

Dienstleistungen 

0,15 0,7 46 9 55 

Sonstige  

Dienstleistungen 

0,15 0,7 40 9 49 

      

Insgesamt (gerundet)   366 78 444 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Difu und Zahlen der Arbeitsagentur 
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Zu diesen mobilen Beschäftigten sind die Wachstums- bzw. Schrumpfungseffekte aus der 

Trendfortschreibung zu rechnen: 

 

Tab. 8: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigte nach TBS-GIFPRO 

Betriebsgruppe Beschäftigten-

entwicklung 

Emissionsintensives  

Verarbeitendes Gewerbe 

-1.827 

Emissionsarmes  

Verarbeitendes Gewerbe 

2.856 

Baugewerbe 80 

Logistik, Lagerhaltung 483 

Forschung, Entwicklung,  

Medien 

-164 

Einzelhandel, Kfz-Handel 240 

Wirtschaftsnahe  

Dienstleistungen 

1.602 

Sonstige  

Dienstleistungen 

2.921 

  

Insgesamt (gerundet) 6.191 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Difu und Zahlen der Arbeitsagentur 

 

Die trendbasierte Beschäftigungsentwicklung unterteilt sich in einen Struktureffekt - Entwick-

lung der Branche ohne Neuansiedlungen – und den Effekt der Neuansiedlungen. Für die 

Ermittlung der flächennachfragenden Beschäftigten sind der Struktureffekt, der Neuansied-

lungseffekt und die Verlagerungsfälle zusammenzuzählen. Ist der Struktureffekt negativ – 

weil die Beschäftigungsabnahme aus der Trendfortschreibung die Neuansiedlungen übertref-

fen -, wird die Quote auf 0 gesetzt. Die Berechnung ergibt für das Zieljahr 2035: 

 

Tab. 9: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigte nach TBS-GIFPRO 

Betriebsgruppe 

Struktureffekt 
Neuan-

siedlungen 

Verlage-

rungen 

Gewerbeflächen-

nachfragende Beschäf-

tigte insgesamt 

Emissionsintensives  

Verarbeitendes Gewerbe 

0 436 2.035 2.471 

Emissionsarmes  

Verarbeitendes Gewerbe 

2.604 252 1.175 4.031 

Baugewerbe 0 123 575 698 

Logistik, Lagerhaltung 273 210 980 1.463 

Forschung, Entwicklung, 

Medien 

0 69 63 132 

Einzelhandel, Kfz-Handel 0 574 524 1.098 

Wirtschaftsnahe  

Dienstleistungen 

1.255 942 857 3.054 

Sonstige  

Dienstleistungen 

3.345 766 696 4.807 

     

Insgesamt (gerundet) 7.477 3.372 6.905 17.754 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Difu und Zahlen der Arbeitsagentur 
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Diese Zahlen werden mit gruppenspezifischen Flächenkennziffern multipliziert, um den je-

weiligen Flächenbedarf zu ermitteln. 

 

 

Tab. 10: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigte nach TBS-GIFPRO 

Betriebsgruppe Gewerbeflächennach-

fragende Beschäftigte 

Flächen-

kennziffer 

Flächenbedarf 

in m² 
Anteil in % 

Emissionsintensives  

Verarbeitendes Gewerbe 

2.471 200 494.200 21,4 

Emissionsarmes  

Verarbeitendes Gewerbe 

4.031 150 604.650 26,2 

Baugewerbe 698 75 52.350 2,3 

Logistik, Lagerhaltung 1.463 250 365.750 15,9 

Forschung, Entwicklung, 

Medien 

76 150 11.400 0,6 

Einzelhandel, Kfz-Handel 911 250 227.750 9,8 

Wirtschaftsnahe  

Dienstleistungen 

1700 100 305.400 13,3 

Sonstige Dienstleistungen 3024 50 240.350 10,4 

     

Insgesamt (gerundet) 17.754  2.301.850 

(230 ha) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Difu und Zahlen der Arbeitsagentur 

 

 

In der Summe ergibt sich aus diesen Berechnungen ein Gesamtbedarf bis zum Jahr 2035 

von rd. 230 ha netto, der sich durch einen Zuschlag von 25.v.H für Erschließungs- und Aus-

gleichsflächen (insgesamt rd. 58 ha) auf rd. 288 ha Bruttobauland erhöht. 

 

  



 

13 

 

2.3.4 Vergleich der Ergebnisse der Modellrechnungen 

 

Die Ergebnisse der drei Modellrechnungen liegen mit einem Bedarf an Nettobauflächen zwi-

schen 210 und 230 ha bzw. an Bruttobauland zwischen 263 ha und 288 ha relativ eng beiei-

nander. Die Differenz beträgt 25 ha Nettobauflächen für 20 Jahre, entsprechend 12.500 qm 

pro Jahr. Die höheren Werte des TBS-GIFPRO-Modells entstehen vor allem im Bereich des 

Dienstleistungssektors, bedingt zum einen durch eine generell höhere Beschäftigungsquote 

sowie der Berücksichtigung der Beschäftigungsdynamik in der Vergangenheit.   

 

 

Tabelle 11: Vergleich der Modellrechnungen 

 
GIFPRO 

Standard 

 

GIFPRO Vallee 

 

 

TBS-GIFPRO  

 

Bedarf p.a 

Neuansiedlungen 18.900 m² 18.650 m² 

 

12.796 m² 

Bedarf p.a. 

Verlagerungen 

 

87.750 m² 

 

86.600 m² 

 

102.295 m² 

Bedarf p.a.  

Insgesamt 

 

106.650 m² 

 

105.250 m² 

 

115.090 m² 

Bedarf 2016-2035 

netto (20 Jahre) 

(gerundet) 

 

2.133.000 m² 

 

2.105.000 m² 

 

2.301.800 m² 

25. v.H. Flächen-

zuschlag 

 

533.250 m² 

 

526.250 m² 

 

575.450 m² 

    

Bedarf 2016–2035 

brutto 

2.666.250 m² 

(267 ha) 

2.631.250 m² 

(263 ha) 

2.877.250 m² 

(288 ha) 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

 

 

 

2.4   Flächenbedarf nach Bedarfskategorien 
 
Der gewerbliche Flächenbedarf in einer Gemeinde setzt sich aus den folgenden Nachfrage-

gruppen zusammen: 

 

 Neuansiedlungen, d.h. Betriebe die bisher nicht in der Gemeinde angesiedelt waren; 

 

 Verlagerungen, d.h. Betriebe, die innerhalb der Gemeinde ihren Standort wechseln; 

 

 Betriebe mit latentem Flächenbedarf, d.h. Betriebe, die keinen Flächenbedarf an-

gemeldet haben, aufgrund ihrer Standortsituation  (Konflikte mit Nachbarn und/oder 

Behörden, störungsempfindliche Umgebungsnutzung) aber keine Entwicklungsmög-

lichkeiten mehr haben und daher auf lange Sicht den Standort wechseln müssen;  
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 Sonstige Flächennachfrager, d.h. vor allem öffentliche und gemeinnützige Einrich-

tungen (z.B. DRK, THW), kommerzielle Freizeiteinrichtungen u. dgl., die in Umfragen 

üblicherweise nicht  mit erfasst werden.  

 
Für die einzelnen Kategorien lassen sich die folgenden Bedarfswerte ansetzen: 
 

Neuansiedlungen: Die Modelle zur Bedarfsberechnungen haben für diese Kategorie 

einen Flächenbedarf von 378.000 m² (GIFPRO Standard), 373.000 m² (GIFPRO-

Vallee) und 255.920 m² (TBS-GIFPRO) ermittelt. Der deutlich geringere Wert des 

TBS-GIFPRO-Modells dürfte die zukünftige Nachfrage unterschätzen; für die Be-

darfsbestimmung dieser Kategorie wird daher der Mittelwert des GIFPRO-

Standardmodells und der Vallee-Variante gewählt.  

 

Verlagerungen: Die Ergebnisse der Modellrechnungen liegen für diese Kategorie 

vergleichsweise eng beieinander. Der jeweils ermittelte Bedarf beträgt 1.755.000 m² 

(GIFPRO-Standard), 1.732.000 m² (GIFPRO Vallee) und 2.045.900 m² (TBS-

GIFPRO).  Hier wird der Mittelwert aus allen drei Modellrechnungen angesetzt. 

 

Latenter Flächenbedarf: Hier wurden alle Betriebe mit einer Fläche von weniger als 

50.000 qm berücksichtigt. Diese Grenze wurde deshalb gewählt, weil Betriebe ober-

halb dieser Grenze kaum noch verlagerungsfähig sind, so dass im Konfliktfall andere 

Methoden der Standortsicherung und zur Herstellung der Umgebungsverträglichkeit 

zum Einsatz kommen müssen.  Mit dieser Reduktion lässt sich der latente Flächen-

bedarf auf 325.000 m² bestimmen. 

 

Sonstige Flächennachfrager: Diese in früheren Untersuchungen separat aufgeführ-

te Nachfragergruppe ist durch die Modifikationen der Modellrechnungen und die Ein-

beziehung des Dienstleistungssektors  mittlerweile in der Bedarfsermittlung mitbe-

rücksichtigt und wird daher nicht mehr gesondert berechnet. 

 

Der gesamte Flächenbedarf setzt sich daher wie folgt zusammen: 

 

  Tabelle 12: Flächenbedarf bis 2035 nach Kategorien 

Bedarfskategorie Nettobauflächen Bruttobauland 

Neuansiedlungen 375.500 qm 469.375 qm 

Verlagerungen 1.844.300 qm 2.305.375 qm 

Latenter Flächenbedarf 325.000 qm 406.250 qm 

   

Summe 2.544.800 qm 

(254,5 ha) 

3.181.000 qm 

(328 ha) 

Quelle: eigene Berechnungen 
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3  Das Flächenangebot in Bielefeld – der quantitative Aspekt 

 

Bielefeld verfügt über eine hohe Zahl gewerblicher Standorte, in denen in unterschiedlichem 

Maße ungenutzte bzw. brachliegende Flächen existieren. Die überwiegende Zahl dieser Flä-

chen ist allerdings relativ klein und  daher nur für bestimmte Betriebe geeignet. Darüber hin-

aus ist ein großer Teil des Flächenangebotes in privater Hand und nicht bzw. nur mit Schwie-

rigkeiten aktivierbar. 

 
 
3.1   Zur Methodik der Angebotsanalyse 
 

Im Rahmen der  Angebotsanalyse wurden insgesamt 101 gewerblich und industriell genutzte 

Bereiche erhoben und umfassend analysiert: 

 

 In den Gebieten wurden im Rahmen einer Begehung die Flächennutzung dokumen-

tiert und dabei auch ungenutzte und brachliegende Flächen sowie leerstehende Ge-

bäude erfasst.  

 

 Die erhobene Situation wurde mit anderen in der Verwaltung vorliegenden Informati-

onen zur Beschlusslage (entfallende oder voraussichtliche entfallende gewerbliche 

Bauflächen), des Liegenschaftskatasters (Eigentumssituation) oder zu flächenbezo-

genen Nutzungsrestriktionen überschnitten, um mögliche „harte“ Ausschlusskriterien 

oder Einschränkungen der Nutzbarkeit zu identifizieren.  

 

 Abschließend wurden die Situation in den Gebieten sowie die identifizierten Potenzi-

alflächen mit den Informationen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft abgeglichen 

(u.a. ergänzende Informationen, laufende bzw. bereits abgeschlossene Vermark-

tungsprozesse, Aktivierungsrestriktionen) zu erfassen und mit diesen Informationen 

die Nutzbarkeit der Flächen ggf. neu zu bewerten. 

 

 

3.2   Struktur des Flächenangebotes 
 

Auf der Basis dieser Informationen setzt sich das Flächenangebot in Bielefeld wie folgt zu-

sammen: 

 

Ungenutzte Flächen: Hierbei handelt es sich um Grundstücke in bestehenden Gewerbege-

bieten, die zwar im Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflächen ausgewiesen sind, 

teilweise auch mit Bebauungsplan, bisher aber nicht gewerblich genutzt sind. Häufig handelt 

es sich um landwirtschaftliche Restflächen, die bisher von den Eigentümern nicht für eine 

gewerbliche Nutzung freigegeben worden sind, teilweise handelt es sich um nicht mehr be-

nötigte Flächenreserven anderer Betriebe. 

Diese Flächen summieren sich auf insgesamt rd. 166,1 ha. Davon werden 55,4 ha aufgrund 

bestehender Beschlüsse, eingeleiteter Planungsverfahren oder bestehender Nutzungsrest-

riktionen entfallen. Das Volumen der ungenutzten, nicht infrage gestellten Flächen summiert 

sich auf 110,7 ha. Hiervon befinden sich lediglich 24,4 ha (16%) in öffentlichem Besitz und 

stehen damit uneingeschränkt für Wirtschaftsförderungsaktivitäten zur Verfügung, davon mit 

ca. 18,4 ha der Großteil im Interkommunalen Gewerbegebiet (in Vermarktung). Ca. 86,3 ha 
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ungenutzte und nicht infrage gestellte Flächen befinden sich in privatem Besitz – hinzu 

kommen ca. 13 ha Brachflächen (siehe unten). Die Flächeneigentümer waren in den meisten 

Fällen in der Vergangenheit nicht bereit, ihre Flächen an die Stadt oder an einen Betrieb zu 

veräußern. Auf der Grundlage der nunmehr vorliegenden Bestandsaufnahme wird eine um-

fassende Kontaktaufnahme mit den Eigentümern durch die WEGE mbH vorbereitet bzw. 

durchgeführt, um festzustellen, welche Flächen in welchem Umfang für den Markt zur Verfü-

gung gestellt werden bzw. stehen können. Angesichts dieser Restriktionen wird die Mobilisie-

rung dieser Flächen ein langfristiger Prozess sein, in dem die Flächen nur allmählich, in eini-

gen Fällen möglicherweise auch gar nicht verfügbar gemacht werden können. Realistisch 

können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur die 24,4 ha im öffentlichen Besitz als verfügbares 

Angebot gerechnet werden. 

 

 

Brachflächen: Hierbei handelt es sich um gewerbliche Bauflächen gemäß Flächennut-

zungsplan, die vormals gewerblich genutzt wurden und aktuell nicht mehr in Nutzung sind, 

deren zukünftige erneute gewerbliche Nutzung aber möglich und sinnvoll ist.6 Die Aktivierung 

kann dabei an fehlender Verkaufsbereitschaft der Alteigentümer, aber auch am Zustand der 

Flächen (u.a. Bodenbelastungen, aufstehende nicht mehr nutzbare Gebäude) verzögert 

werden, so dass vor einer erneuten gewerblichen Nutzung Aufbereitungsmaßnahmen erfor-

derlich sind.  

 

Diese Flächen summieren sich insgesamt auf rd. 13,1 ha 

 

 

Betriebliche Reserveflächen: Hierbei handelt es sich um Flächen, die im Besitz privater 

Unternehmen sind und für die zukünftige Entwicklung der jeweiligen Betriebe benötigt wer-

den. Teilweise wurden zu dieser Kategorie auch Flächen zugeordnet, die aufgrund der kon-

kreten Lageverhältnisse sinnvoll nur von einem bestimmten Betrieb zu nutzen sind.  

 

Diese Flächen summieren sich auf 89 ha. Aufgrund der Bindung an spezifische Betriebe 

können sie allerdings nicht in das allgemeine Flächenangebot eingestellt werden.  

 

 

Freisetzungen im Untersuchungszeitraum: Die Flächennachfrage durch innerstädtische 

Verlagerungen führt auf der anderen Seite auch zu Freisetzungen der zuvor von den verla-

gerten Betrieben genutzten Grundstücke. Diese stehen zumindest teilweise für eine erneute 

gewerbliche Nutzung zur Verfügung. Im GIFPRO-Modell wird von einer Wiedernutzungsquo-

te von 25% der freigesetzten Flächen ausgegangen. Für die Ermittlung der freigesetzten Flä-

chen wird auf die Verlagerungsquoten der verwendeten GIFPRO-Modelle Bezug genommen; 

danach werden in Bielefeld bis 2035 zwischen 175 und 182 ha freigesetzt, von denen 25% - 

entsprechend 43,75 bis 45,4 ha - wieder gewerblich genutzt werden können.  

 

Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Angebot von rd. 22.500 m². 

 

  

                                                
6  Der ehemalige Containerbahnhof (12,6 ha) sowie der Bahnhof Brake (13,4 ha) wurden aufgrund ihres planungsrechtli-

chen Sonderstatus als Bahnanlage nicht in diese Betrachtung der gewerblichen Brachen im FNP einbezogen. 
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3.3 Zusammenfassung nach Angebotskategorien 

 

Das Angebot gewerblicher Bauflächen der Stadt Bielefeld beläuft sich unter Berücksichti-

gung der Flächen im öffentlichen Besitz und der Freisetzungen im Untersuchungszeitraum 

bis 2035 auf lediglich rd. 69,4 ha nutzbarer Flächen. 

Hinzu können noch 13,1 ha brachliegende Flächen kommen, wenn es gelingen sollte, diese 

mit Entwicklungshemmnissen und –restriktionen belegten Flächen vollständig für eine ge-

werbliche Nutzung aktivieren zu können. Unter dieser Prämisse würde sich das Angebot bis 

2035 dann auf rd. 82,5 ha summieren. 

Dazu können noch bis zu 86,3 ha ungenutzte gewerbliche Bauflächen in privatem Besitz 

treten. Diese Flächen können allerdings nur dann in das Flächenangebot eingestellt werden, 

wenn es gelingt, die Eigentümer zu einem Verkauf - an die Stadt Bielefeld oder direkt an 

gewerbliche Flächennachfrager - zu bewegen.   

Gelänge es, alle diese Flächen einer Nutzung zuzuführen, würde sich das Angebot auf rd. 

168 ha erhöhen. Eine abschließende Bewertung wird erst nach Vorliegen der Ergebnisse der 

aktuellen Kontaktaufnahme der Eigentümer durch die WEGE mbH möglich sein. 

 

Tabelle 13:Gewerbliches Flächenangebot in Bielefeld nach Angebotskategorien bis 2035 

Angebotskategorie Flächengröße 

Verfügbare Flächen in öffentlichem Besitz 24,4 ha 

Freisetzungen im Untersuchungszeitraum 45 ha 

Zwischensumme I 69,4 ha 

  

Brachflächen 13,1 ha 

Zwischensumme II 82,5 ha 

  

Gewerbliche Bauflächen in privatem Besitz 86,3 ha 

  

Gesamtsumme 168,8 ha 

Quelle: eigene Zusammenstellung auf Basis der Bestandsanalyse von Daten der Stadt Bielefeld 
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4  Bilanzierung von Bedarf und Angebot - Bedarfsdeckungsgrad 

 

Die Analyse des Flächenbedarfes bis 2035 hat einen Bedarf von rd. 254,5 ha Nettobauflä-

chen ergeben (Spektrum zwischen 250 und 265 ha). Mit den Erschließungs- und Ausgleichs-

flächen summiert sich dieser Bedarf auf rd. 318 ha Bruttobauland. 

 

Dem steht ein verfügbares und aktivierbares Angebot von knapp 70 ha Nettobaufläche ge-

genüber. 

 

Ausgehend von den verfügbaren Flächen ergibt sich ein Fehlbedarf bis 2035 von gut 184 ha 

Nettobauflächen bzw. rd. 231 ha Bruttobauland. 

 

Zur Deckung dieses Fehlbedarfes können einerseits Brachflächen mit einem Umfang von bis 

zu rd. 13 ha, andererseits bislang ungenutzte private Bauflächen in einem Umfang von ma-

ximal 86 ha einen Beitrag leisten, der in seinem Umfang aber vom Erfolg einer Aktivierung 

der Flächen abhängig und daher nicht näher bestimmbar ist. Der Fehlbedarf würde sich da-

mit auf rechnerisch 85,9 ha Nettobauflächen bzw. entsprechend 107 ha Bruttobauland redu-

zieren. 

 

Die Stadt Bielefeld muss daher im Rahmen einer vorsorgenden Flächenpolitik einen Vorrat 

entwicklungsfähiger Flächen sichern, der mindestens den Fehlbedarf von 86 ha Nettobau-

land decken kann. Darüber hinaus empfiehlt es sich, einen weiteren Vorrat zu sichern, der 

ggf. auch die rd. 100 ha fraglichen privaten Bauflächenreserven (einschl. Brachen) ersetzen 

kann. Diese Flächen können insoweit durch bestehende Flächen in privatem Besitz ersetzt 

werden, als deren Aktivierung gelingt. Hierzu werden weitergehende Erkenntnisse nach 

Durchführung einer Kontaktaufnahme der Eigentümer durch die WEGE mbH erwartet. 

 

Diese Bedarfszahl kann sich noch verändern, wenn eine Aufschlüsselung des Bedarfes auf 

unterschiedliche Qualitätskategorien in einem nächsten Arbeitsschritt erfolgt. Dabei ist es 

möglich, dass sich in einzelnen Qualitätskategorien ein ausreichendes Angebot ergibt, wäh-

rend bei anderen Kategorien Defizite existieren, die in der Summe noch über den hier ermit-

telten Bedarf hinausgehen. 

 

Für die zukünftige Flächenpolitik ergibt sich damit die folgende Situation:  

 

 Die Stadt Bielefeld kann aktuell und in naher Zukunft nur mit dem verfügbaren und 

kurzfristig aktivierbaren Flächenangebot von knapp 25 ha öffentlicher Flächen arbei-

ten, zu denen jährlich etwa 2,2 ha freigezogener Flächen treten. Dies würde in etwa 

den Bedarf von drei Jahren decken. 

 

 Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes und des Regionalplanes werden gewerb-

liche Bauflächen dahingehend gesichert, dass erforderlichenfalls der oben angege-

bene Fehlbedarf von 184 ha Nettobauflächen bzw. 231 ha Bruttobauflächen bis 2035 

gedeckt werden kann. 

 

 Es werden neue gewerbliche Standorte in dem Maße erschlossen, dass ein ausrei-

chender Flächenvorrat für 4-5 Jahre gegeben ist. 
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 Die Entwicklung neuer Flächen kann in dem Maße reduziert werden, in dem es ge-

lingt, ungenutzte private gewerbliche Bauflächen für den Markt zu aktivieren. 


	Anlage_A_Deckblatt_SachstandsberichtKahnert.pdf
	Anlage
	A


